1.

Haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen
1. 
Aufwendungen für Handwerkerleistungen im Rahmen eines vorgenommenen Dachgeschossausbaus stellen keine haushaltsnahen Dienstleistungen dar, sie gehen als Neubaumaßnahmen über die bei Handwerkerleistungen allein begünstigten Renovierungsmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen und Modernisierungsmaßnahmen hinaus. 

2. 
Unter die nach § 35a Abs. 2 Satz 2 EStG 2006/2007 begünstigten Handwerkerleistungen fallen sowohl Instandsetzungsmaßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung des vertraglichen oder ordnungsgemäßen Zustands als auch Modernisierungsmaßnahmen. Nicht begünstigt sind jedoch handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme. 

3. 
Als Neubaumaßnahme gelten alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einer Nutzfläche oder Wohnflächenschaffung bzw. Wohnflächenerweiterung anfallen. Etwas Neues wird insbesondere auch beim Einbau neuer bisher nicht vorhandener Anlagen wie zum Beispiel dem Ausbau eines Dachbodens zu einer Wohnung geschaffen. FG Nürnberg, Urteil vom 15.12.2010, 3 K 1991/2009
2.

Behinderungsbedingte Umbaukosten als außergewöhnliche Belastungen
1. 
Mehraufwand, der auf einer behindertengerechten Gestaltung des individuellen Wohnumfelds beruht, steht stets so stark unter dem Gebot der sich aus der Situation ergebenden Zwangsläufigkeit, dass die Erlangung eines etwaigen Gegenwerts in Anbetracht der Gesamtumstände regelmäßig in den Hintergrund tritt (Anschluss an BFH, Urt. v. 22.10.2009 - VI R 7/09 - BFHE 226, 536 = BStBl II 2010, 280; entgegen BFH, Urt. v. 10.10.1996 - III R 209/94 - BFHE 182, 333 = BStBl II 1997, 491). 

2. 
Es ist insbesondere nicht erforderlich, dass die Behinderung auf einem nicht vorhersehbaren Ereignis beruht und deshalb ein schnelles Handeln des Steuerpflichtigen oder seiner Angehörigen geboten ist. Auch die Frage nach zumutbaren Handlungsalternativen stellt sich in solchen Fällen nicht (Fortentwicklung von BFH-Urteil in BFHE 226, 536, BStBl II 2010, 280). 
3. 
Gegebenenfalls hat das Finanzgericht zu der Frage, welche baulichen Maßnahmen durch die Behinderung des Steuerpflichtigen oder eines seiner Angehörigen veranlasst sind, und zur Quantifizierung der darauf entfallenden Kosten ein Sachverständigengutachten einzuholen. BFH, Urteil vom 24.02.2011, VI R 16/10
3.

Verfassungsmäßigkeit der Auskunftsgebühr

Die sog. Wertgebühr, die für die Bearbeitung von Anträgen auf verbindliche Auskünfte erhoben wird, ist dem Grunde und der Höhe nach verfassungsgemäß. BFH, Urteil vom 30.03.2011, I R 61/10
4.

Außerordentliche Einkünfte aus Entschädigungen 

Zu außerordentlichen Einkünften führen nur solche Entschädigungen, deren zusammengeballter Zufluss zu einer Ausnahmesituation in der Progressionsbelastung des einzelnen Steuerpflichtigen führt. BFH, Urteil vom 26.01.2011, IX R 20/10

5.

Werbungskosten bei einem Sprachkurs im Ausland
1. 
Auch wenn ein auswärtiger Sprachkurs nur Grundkenntnisse oder allgemeine Kenntnisse in einer Fremdsprache vermittelt, diese aber für die berufliche Tätigkeit ausreichen, kann der Kurs beruflich veranlasst sein und deshalb die Kursgebühr als Werbungskosten abgezogen werden. 
2. 
Die Wahl, einen Sprachkurs auswärts zu besuchen, ist regelmäßig privat mitveranlasst. Bei der deshalb gebotenen Aufteilung der Reisekosten in Werbungskosten und Kosten der privaten Lebensführung kann dann auch ein anderer als der zeitliche Aufteilungsmaßstab angezeigt sein. BFH, Urteil vom 24.02.2011, VI R 12/10
